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Gerade für ältere Menschen haben die
eigenen vier Wände eine besondere Bedeu-
tung. Um möglichst lange selbstbestimmt
in der vertrauten Umgebung wohnen und
leben zu können, hat die GEWOBA das
beispielgebende Servicemanagement einge-
richtet. Fünf Serviceberater/innen infor-
mieren kostenfrei Mieter/innen, die alters-
bedingt oder aufgrund gesundheitlicher
Einschränkungen Hilfe brauchen. Auf
Wunsch gerne zu Hause. Zusammen mit
kompetenten Partnern werden Mieter/-
innen bei der Beantragung von Leistungen
oder durch Vermittlung hauswirtschaftl-
icher, sozialer und pflegerischer Dienst-
leistungen unterstützt. Es werden Haus-
notrufsysteme vermittelt und kleinere Um-
bauten in die Wege geleitet. Auch helfen
die Berater/innen bei der
Antragstellung von Pflege-
stufen sowie auf Wunsch
bei der Festsetzung der
Pflegestufe durch den Me-
dizinischen Dienst der Kran-
kenkassen/MDK, damit
sich die Pflegebedürftigen
in ihrer Alltagsbewältigung
nicht besser darstellen, als
sie in Wirklichkeit sind.

Heinz Bäcker

44 Wohnen und Pf legen

Der Verein bietet innovative Information
und Beratung zu neuen Wohnformen im

Alter: kostenlos bei
Ihnen zu Hause.
Das mobile Bera-
tungsteam arbeitet
auf der Basis freiwil-
ligen Engagements
und besteht aus
zwölf Personen, die

über private oder berufliche Kenntnisse
und Erfahrungen zu Wohnen im Alter ver-
fügen und fachlich im Thema fortgebildet
wurden.
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rambk r Heerstraße 49
28719 Bremen

l: 0421 - 64 90 00
sozialwe bremen.de

Mieter-ServiceberatungDas Forum nimmt Ihre Wünsche und
Daten auf und benachrichtigt zwei Bera-
ter, die mit Ihnen einen Besuchstermin
vereinbaren. Die Berater informieren über
verschiedene Wohnformen, leisten Orien-
tierungs- und Entscheidungshilfe: Welche
Wohnform passt zu mir, welche regiona-
len Wohnangebote, Projektinitiativen,
Fördermöglichkeiten und weiterführende
Adressen gibt es?

Forum Ältere Menschen Bremen
c/o Amt für Soziale Dienste
Hans-Böckler-Str. 9 (Volkshaus),
Zi. 324/3. Etage, 28217 Bremen

� 361-86182: Di. bis Do. 10–12 Uhr

Forum Ältere Menschen
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den Pflegekosten, von denen je nach Pfle-
gestufe ein Teil von der Pflegeversicherung
übernommen wird, sowie aus den Hotel-
kosten (Unterkunft und Verpflegung) und
den Investitionskosten. Vor der Aufnahme
im Heim muss die Pflegestufe festgesetzt
sein und ein vom Arzt ausgefüllter und
unterschriebener Fragebogen abgegeben
werden.

Seniorenresidenz
Seniorenresidenz ist kein ›geschützter‹

Begriff und kann beliebig als Teil des
Heimnamens verwendet werden. Meistens
sind Seniorenresidenzen nichts anderes als
Seniorenwohnheime – nur auf gehobenem
Standard, wie z.B. mit bevorzugter Lage
und hohen Anforderungen an die Dienst-
leistungen. Trotzdem gilt es, vor dem Ein-
zug zu prüfen, ob die Versprechungen
tatsächlich erfüllt werden.

Häufig stehen Menschen vor der Frage,
wer informiert mich oder was kann/muss
ich tun, wenn eine schwere Krankheit, ein
Unfall oder einfach das Alter mich zwin-
gen, Unterstützung einzufordern?

Diese und andere Fragen beantworten
kompetente und erfahrene Mitarbeiter der
Pflege- und Krankenkassen sowie der

Sozialbehörden in den beiden Pflegestütz-
punkten Bremens. In großen, hellen
Räumlichkeiten, die 35 Stunden in der
Woche für Sie geöffnet sind, haben Betrof-
fene, Angehörige, Freunde oder Interes-
sierte die Möglichkeit, sich kostenlos,
neutral und unabhängig zu informieren.

Neben den dortigen Mitarbeitern
informieren auch Selbsthilfegruppen und
Ehrenamtler über ihre Hilfsangebote.

Sie finden die Pflegestützpunkte im
Einkaufszentrum Berliner Freiheit
(Bremen-Vahr, � 6962420) 1. Etage,
im Einkaufszentrum Haven Höövt
(Bremen-Nord, � 6962410) 2. Etage.
Bitte vorab Beratungstermin
vereinbaren.
www.bremen-pflegestuetzpunkt.de
info@bremen-pflegestuetzpunkt.de

46 Wohnen und Pf legen

Seniorenwohnheim
Dort wohnt man in einer eigenen Woh-

nung oder einem Appartement. Gemein-
schaftsräume und Treffpunkte für Kultur
stehen zur Verfügung. Auf Wunsch gibt es
kostenpflichtige Pflege und Betreuung
rund um die Uhr. Das Essen kann zu allen
Mahlzeiten in die Wohnung bestellt wer-
den. Die Pensionskosten beinhalten eine
Mahlzeit pro Tag, wöchentlichen Reini-
gungsdienst, anteilige Kosten für die
Heimverwaltung, Instandhaltung der
Gemeinschaftsflächen, die Pforte und die
Miete für das Appartement. Jeder Bewoh-
ner kann Wahlleistungen festlegen oder
spontan nutzen, die dann zusätzlich zu
den Pensionskosten abgerechnet werden.

Altenpflegeheim
Im Pflegeheim wird zumeist in Ein-

oder Zweibettzimmern gewohnt. Es bietet
seinen Bewohnern Pflege rund um die Uhr
sowie Vollverpflegung, Veranstaltungen
und Beschäftigungstherapie. Senioren-
und Altenpflegeheime unterliegen dem
Heimgesetz und den dazu erlassenen
Rechtsverordnungen. Es gibt einen Heim-
beirat, der die Bewohner gegenüber der
Heimleitung vertreten soll. Das Heiment-
gelt pro Monat setzt sich zusammen aus

Alles Heim – oder was?
Kleine Begriffsklärung

Auch Kurzzeitpflege möglich!

Kostenlose Beratung
im Pflegestützpunkt

Unabhängige, telefonische Beratung für
pflegende Angehörige und ältere Men-
schen. Bei der Help-Line sitzen Menschen
am Telefon, die Zeit haben. Man kann –
auch anonym – über belastende Situatio-
nen, die aufgrund von Pflege oder Alter
entstehen, in Ruhe sprechen. Die Beratung
ist kostenfrei.

Ansprechpartnerinnen: Mareike
Behrens, Jutta Gräbner � 7948498,
� 2778490, Mo.–Fr. 14–17 Uhr

Help-Line
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Viele ältere Menschen wollen in ihrer
eigenen Wohnung bleiben, auch wenn sie
pflegebedürftig geworden sind. Entweder
erklären sich Angehörige bereit, die Pflege
zu übernehmen, oder es besteht die Mög-
lichkeit, einen professionellen Pflegedienst
zu beauftragen.

In beiden Fällen zahlt die Pflegekasse je
nach Pflegestufe unterschiedliche Leistun-
gen. Dabei gilt: Pflegegeld wird bezahlt,
wenn der/die Pflegebedürftige von
Angehörigen oder anderen privaten Perso-
nen zu Hause gepflegt wird. Sachleistun-
gen werden gezahlt, wenn die Pflege
durch professionelle Pflegekräfte zu Hau-
se durchgeführt wird, etwa durch einen
Pflegedienst. Wer mehr Pflege benötigt,
als von der Pflegekasse übernommen
wird, muss die entstehenden Kosten privat
tragen.

Bei einem sehr niedrigen Einkommen
können die Kosten beim zuständigen
Sozialhilfeträger beantragt werden. Pflege-
geld und Sachleistungen können kombi-
niert werden, wenn der/die Pflegebedürfti-
ge neben dem Pflegedienst auch von
Angehörigen versorgt wird.
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Die Einordnung in Pflegestufen erfolgt
nach dem Schweregrad der Pflegebedürf-
tigkeit einer Person. Dies wird nach einer
Begutachtung durch den MDK, den Medi-
zinischen Dienst der Krankenkassen, vor-
genommen. Doch ab wann gehört man
der Pflegestufe I an und was ist ein so
genannter Härtefall? Hier ein kurzer
Überblick:

Pflegestufe 0 (leicht pflegebedürftig):
Wurde Pflegebedürftigkeit festgestellt,
liegt aber der Zeitaufwand für die Pflege
unter dem Mindestaufwand für Pflegestu-
fe I, bedeutet das die Pflegestufe 0.
Pflegestufe I (erheblich pflegebedürftig):
Jemand gehört der Pflegestufe I an, wenn
er bei der Körperpflege, der Ernährung
oder der Mobilität für wenigstens zwei
Verrichtungen mindestens einmal täglich
Hilfe benötigt. Wenn z. B. jemand Hilfe
beim morgendlichen Aufstehen und der
anschließenden Morgentoilette benötigt
und am Abend ebenfalls Hilfe beim Aus-
kleiden und Zubettgehen. Der durch-
schnittliche Zeitaufwand dieser Hilfen
muss bei der Pflegestufe I mindestens 90
Minuten betragen, wobei mehr als 45
Minuten auf die Grundpflege entfallen
müssen.

Pflegestufe II (schwer pflegebedürftig):
Die Pflegestufe II gilt für Menschen, die
bei o. g. Tätigkeiten mindestens dreimal
täglich zu verschiedenen Tageszeiten
Unterstützung benötigen. Außerdem muss
mehrfach in der Woche die hauswirt-
schaftliche Versorgung sichergestellt wer-
den, also Einkäufe, Reinigung der Klei-
dung und der Wohnung usw. Der
durchschnittliche Zeitaufwand pro Tag
muss bei dieser Pflegestufe drei Stunden
betragen, davon mindestens zwei Stunden
für die Grundpflege.
Pflegestufe III (schwerst pflegebedürftig):
Bei der Pflegestufe III benötigt die jeweili-
ge Person täglich und rund um die Uhr
Hilfe bei den täglichen Verrichtungen,
auch hier verbunden mit mehrmaligen
Hilfen bei der Haushaltsführung während
der Woche. Im Tagesdurchschnitt beträgt
der Zeitaufwand fünf Stunden, davon
mindestens vier Stunden für Grundpflege.
Härtefall:
Ein sog. Härtefall liegt vor, wenn ein
außergewöhnlich hoher oder intensiver
Pflegeaufwand notwendig ist. Das kann
bedingt sein durch spezifische Erkrankun-
gen oder wenn die Grundpflege minde-
stens sechs Stunden umfasst, davon min-
destens dreimal in der Nacht oder auch
bei der Erfordernis, dass die Grundpflege
zeitgleich von zwei Pflegekräften erbracht
werden muss.

Pflegestufen Leistungen der Pflegekasse
Pflege zu Hause 440 Euro

1.040 Euro
1.510 Euro
1.918 Euro

Pflegestufe I
Pflegestufe II
Pflegestufe III
Härtefall

225 Euro
430 Euro
685 Euro

Pflegegeld Sachleistungen

›Betreutes Wohnen‹ ist ein spezifisches
Wohnangebot, zu dem sich, je nach
Anbieter, verschiedene ergänzende Lei-
stungen kombinieren lassen. Die Wohnung
sollte barrierefrei und mindestens mit
einem Hausnotrufgerät ausgestattet sein.
Angebote zur Freizeitgestaltung, Unter-
stützung bei behördlichen Angelegenheiten
oder Beratungsangebote können ebenfalls
Teil des ›Betreuten Wohnens‹ sein.

Der Begriff ›Betreutes Wohnen‹ führt oft
zu Missverständnissen, denn die ge-
wünschten Betreuungsangebote werden
z. T. hinzugebucht – gegen Aufpreis. Vor
dem Abschluss eines Vertrages sollte man
daher genau auf die Leistungen achten,
die im Vertrag enthalten sind. Pflegelei-
stungen müssen in der Regel bei der Pfle-
gekasse beantragt und genehmigt werden
oder aus Eigenmitteln finanziert werden.
Durch Bremer Behörden wird regelmäßig
geprüft, ob Einrichtungen, die sich
›Betreutes Wohnen‹ nennen, unter die
Heimgesetzgebung fallen.

›Betreutes‹ Wohnen –
mehr Schein als Sein?
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Für teilstationäre Pflege
Pflegebedürftige haben Anspruch auf

teilstationäre Pflege (Tages- oder Nacht-
pflege), wenn die häusliche Pflege nicht in
ausreichendem Maß sichergestellt werden
kann. Die teilstationäre Pflege umfasst
auch die notwendige Beförderung der/des
Pflegebedürftigen von der Wohnung zur
Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege
und zurück. Die Pflegekasse übernimmt
die Aufwendungen in speziellen Pflegeein-
richtungen wie folgt:
Bis zu Stufe I: € 440,–; Stufe II: € 1.040,–;
Stufe III: € 1.510,– pro Monat.

Zusätzlich erhalten Pflegebedürftige ein
anteiliges Pflegegeld, wenn der für die
jeweilige Pflegestufe vorgesehene Höchst-
wert der Sachleistung nicht voll ausge-
schöpft wird.
Bei Kurzzeitpflege
Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht,
noch nicht oder nicht im erforderlichen
Umfang erbracht werden und reicht auch
teilstationäre Pflege nicht aus, besteht An-
spruch auf vorübergehende Pflege in einer
Einrichtung der Kurzzeitpflege. Der An-
spruch ist auf vier Wochen pro Kalender-
jahr beschränkt. Die Pflegekasse über-
nimmt die pflegebedingten Aufwendungen
und die der sozialen Betreuung bis zu
einem Gesamtbetrag von € 1.432,– im
Kalenderjahr.

Bei stationärer Pflege
Ist der Umzug in eine stationäre Pflegeein-
richtung unumgänglich, wird der Antrag
auf Kostenübernahme für vollstationäre
Pflege bei der zuständigen Pflegekasse
gestellt. Der Medizinische Dienst der
Krankenkassen wird beauftragt, festzu-
stellen, ob stationäre Pflege erforderlich
ist. Die Leistungen für die vollstationäre
Pflege betragen derzeit bei: Pflegestufe I:
€ 1.023,–; Pflegestufe II: € 1.279,–; Pflege-
stufe III: € 1.510,–; in Härtefällen bis zu
€ 1.825,–. Die Kosten für Unterkunft und
Verpflegung (sog. Hotelkosten) müssen
die Pflegebedürftigen selbst übernehmen.
Reicht das Einkommen nicht aus, besteht
ein Anspruch auf ergänzende Leistungen
durch den Sozialhilfeträger. Zur Abdek-
kung der in den Heimkosten enthaltenen
Investitionskosten kann ein Zuschuss
beantragt werden. Antragsberechtigt ist
das Heim.
Pflege in Einrichtungen der
Behindertenhilfe

Für Pflegebedürftige in einer vollsta-
tionären Einrichtung der Behindertenhilfe
übernimmt die Pflegekasse für die Pflege,
soziale Betreuung und medizinische
Behandlungspflege bis zu 10 % des
Heimentgeltes, höchstens jedoch € 256,–
monatlich. Weitere Informationen
erhalten Sie bei den Krankenkassen/
Pflegekassen. Stand: 1.1.2009

Pflegegeldzuschüsse

Unsere Ziele
PflegeImpulse hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die
durch Krankheit oder Behinderung Hilfen benötigen, in ihrer pri-
vaten Umgebung so umfassend und kompetent zu unterstützen,
dass eine Krankenhauseinweisung oder ein Umzug in ein Pfle-
geheim vermieden werden kann. Unsere pflegerische Zielset-
zung wird bestimmt durch das Erhalten, Fördern, Befähigen und
Wiedererlangen von Wohlbefinden und Unabhängigkeit unserer
Patienten und Patientinnen.

Zur Realisierung dieser Ziele beschäftigt PflegeImpulse aus-
schließlich examinierte Krankenschwestern/Pfleger und Altenpfle-
ger/Innen.

Hilfen auf einem Blick
Ambulante Pflege, umfassende Beratung (auch kostenfrei), zusätz-
liche Betreuungsleistungen, Verhinderungspflege (Urlaubspflege),
hauswirtschaftliche Hilfen, Begleitung Sterbender (Palliativpflege),
Intensivpflege, Pflege in Seniorenwohngemeinschaften.

Außer der Schleifmühle 36
28203 Bremen
Tel. (04 21) 32 55 50
Fax (04 21) 32 55 40
e-Mail: info@pflegeimpulse.de

www.PflegeImpulse.de
Züricher Straße 5
28325 Bremen
Tel. (04 21) 4 09 30 23
Fax (04 21) 4 09 30 22
e-Mail: ost@pflegeimpulse.de

Häusliche Kranken-
und Altenpflege
Vertragspartner aller Kranken-
und Pflegekassen in Bremen

Pflegebedürftige haben Anspruch auf Ver-
sorgung mit Pflegehilfsmitteln, die zur
Erleichterung der Pflege oder zur Linde-
rung der Beschwerden der/des Pflegebe-
dürftigen beitragen oder ihr/ihm eine
selbstständigere Lebensführung ermögli-
chen, soweit die Hilfsmittel nicht wegen
einer Erkrankung oder Behinderung von
der Krankenversicherung oder anderen
Leistungsträgern übernommen werden
müssen. Die Pflegekasse überprüft die
Notwendigkeit der Versorgung mit den

Pflegehilfsmittel beantragten Pflegehilfsmitteln unter
Beteiligung einer Pflegfachkraft oder des
Medizinischen Dienstes.

Die Pflegekassen können finanzielle
Zuschüsse bis zu je € 2.557,– für Maß-
nahmen zur Verbesserung des individuel-
len Wohnumfeldes der/des Pflegebedürfti-
gen gewähren, beispielsweise für den
Einsatz technischer Hilfen, den Umbau
eines Badezimmers oder das Anbringen
von Handläufen, wenn dadurch häusliche
Pflege ermöglicht oder eine möglichst
selbstständige Lebensführung der/des
Pflegebedürftigen wiederhergestellt wird.
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� Lage des Hauses
(ländlich, Stadtrandlage, zentral?)

� Größe des Hauses, Zahl der Gebäude,
der Einzel- Doppel- und Mehrbettzimmer

� Anzahl der Heimbewohner
� Größe der Zimmer und Wohnungen
� Ausstattung der Zimmer und Wohnun-

gen (Können bzw. müssen die Heimbe-
wohner eigene Möbel, Teppiche, Gardi-
nen usw. mitbringen?)

� Die Ausstattung mit Bad und Toilette
(Wie viele Heimbewohner müssen sich
diese Nebenräume teilen?)

� Die Art der Heizung und die Versorgung
mit kaltem und warmem Wasser

� Übernahme von Schönheitsreparaturen
(Maler- und Tapezierarbeiten)

� Aufenthalts-, Speise-, Hobby- und
Fernsehräume, Teeküchen

� Die Reinigung der Räume (Wie oft?)
� Die Anzahl der täglichen Mahlzeiten

und die Möglichkeit, Diät- und Schon-
kost zu erhalten (Nebenkosten?)

� Kantine und Essenszeiten (Kann zwi-
schen verschiedenen Gerichten gewählt
werden? Gibt es eine Nachverpflegung,
wenn ein Heimbewohner die Essenszei-
ten nicht einhält, und zu welchen Mehr-
kosten?)

� Getränkeangebot und Zimmerservice
(Nebenkosten?)
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Eine Alternative zur Unterbringung im
Pflegeheim ist die Betreuung durch osteu-
ropäische Haushaltshilfen in Zusammen-
arbeit mit einem ambulanten Pflegedienst.
Dabei ist wichtig, die rechtlichen Grund-
lagen zu beachten, um keine Probleme mit
der Zollbehörde oder dem Finanzamt zu
bekommen.

Natürlich arbeitet auch eine sog. 24-
Stunden-Betreuerin insgesamt nicht mehr
als acht Stunden am Tag und hat ein
Recht auf Freizeit und Urlaub. Durch die
Anwesenheit im Haushalt ist sie aber in
der Lage, schneller zu helfen. Neben der
Haushaltsführung kann sie auch notwen-
dige pflegerische Alltagshilfen leisten, z.B.
Begleitung beim Gang zur Toilette, beim
Waschen und Ankleiden oder bei der

Essensaufnahme. Medizinische Behand-
lungspflege dürfen osteuropäische oder
asiatische Haushaltshilfen nicht leisten.
Deshalb wird in der Regel ergänzend ein
ambulanter Pflegedienst zur Sicherstellung
der erforderlichen Versorgung benötigt.
Die Kosten richten sich nach dem Umfang
der Tätigkeiten und nach den Deutsch-
Kenntnissen der Hilfen.

Experten sind sich einig, dass die demen-
ziellen Erkrankungen zunehmen werden,
sofern keine heilenden Behandlungsmög-
lichkeiten gefunden werden. Zurzeit
leben ca. 1,1 Mio. Menschen mit einer
Demenzerkrankung in Deutschland, deren
Betreuung erhöhte Anforderungen an die
Angehörigen und an die professionellen
Pflegekräfte stellt.

Die Wahrnehmungsfähigkeit über die
Sinne ist erst in einem sehr späten Stadi-
um beeinträchtigt. Menschen mit Demenz
behalten die Fähigkeit, ihre Umgebung
durch Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und
Schmecken wahrzunehmen. Deshalb kann
man mit ihnen über ihre Sinne in Kontakt
treten. Beratung und Hilfe finden Sie bei
der Demenz-Informationsstelle DIKS:

� 790273

Betreuung durch osteuro-
päische Haushaltshilfen

Demenzielle Erkrankungen
werden zunehmen

Check: Heimauswahl � Gibt es Probewohnen?
� Bettwäsche und Handtücher, Waschen

der persönlichen Wäsche (Was wird
vom Heim gestellt, was können bzw.
müssen die Heimbewohner mitbringen?)

� Ruhezeiten (Ist Radiohören und Fernse-
hen jederzeit möglich?)

� Besuchszeiten
� Bus- und Bahnverbindungen zum Heim

(Wann geht abends der letzte Bus von
der Innenstadt zum Heim? Was kostet
eine Fahrt zum nächsten Bahnhof?)

� Hausschlüssel für alle Heimbewohner
(Ist die Pforte Tag und Nacht besetzt?)

� Können gegebenenfalls Tiere mit ins
Heim genommen werden?

� Heimvertrag und Heimordnung
� Regel- und Zusatzkosten
� Betreuung der Heimbewohner (Auch

nachts/Wochenende? Arzt in der Nähe?)
� Das Heimpersonal (Wie viele Mitarbei-

ter hat das Heim? Wie viele sind stän-
dig, wie viele nachts und am Wochen-
ende im Dienst?)
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Oftmals finden Betroffene und Angehöri-
ge in einem Seniorenpflegeheim eine neue
Lebensqualität durch eine den Bedürfnis-
sen angepasste Angebotsstruktur. Der
Betroffene hat 24 Stunden am Tag Men-
schen um sich, die ihn bei den alltäglichen
Verrichtungen begleiten. Gerade für
Demenzkranke ist ein permanenter
Ansprechpartner sehr wichtig. Das Leben
in einer Gruppe von dementen Menschen
stimuliert alle Sinne und fördert die Kom-
munikation.

Der pflegende Angehörige kann, in
einem selbst bestimmten Zeitrahmen, die
gemeinsame Zeit für Aktivitäten und
Betreuung besser nutzen und genießen,
weil er nicht mehr die Last der täglichen
Pflege tragen muss. Er kann zwischen den
Besuchen wieder Kraft schöpfen, sonsti-
gen Verpflichtungen nachgehen und sich
selbst generieren.

Ab wann ist die Betreuung in der häusli-
chen Umgebung selbst mit professionel-
ler Unterstützung nur schwer möglich?
� Wenn der Betroffene sich in seinem

gewohnten Wohnumfeld nicht mehr
zurechtfindet.

� Wenn der Betroffene im Krankheitsver-
lauf die Tendenz entwickelt, unkontrol-
liert umherzuwandern, oder unbeauf-
sichtigt das Haus verlässt und sich und
andere gefährdet.

� Wenn der Betroffene ausgeprägt aggres-
siv wird.

� Wenn der Betroffene inkontinent ist
(d.h. ständiges Einnässen und Einkoten).

� Wenn die ›Betreuer‹ in der Familie kör-
perlich und psychisch nicht mehr in der
Lage sind, den Betroffenen bei seinen
täglichen Verrichtungen zu unterstützen.

� Wenn eine ›24-Stunden-Betreuung‹ not-
wendig wird und beispielsweise eine
Nachtschwester gebraucht wird.

� Wenn aufgrund des Pflegeaufwandes der
Arbeitsplatz gekündigt oder die Arbeits-
zeit verringert werden müsste, weshalb
das Familieneinkommen eingeschränkt
würde.

� Wenn der Angehörige/›die Betreuer‹ aus
dem Familienkreis durch die aufwändige
Versorgung ihre eigene Gesundheit
gefährden.

Wann immer Sie die Entscheidung für ein
Pflegeheim treffen, werten Sie diesen
Schritt keinesfalls als ›persönliches Versa-
gen‹, sondern als konsequente Weiter-
führung der Pflege und Versorgung durch
dafür speziell geschultes Personal.

Sabine Greulich

Wann ist der richtige
Zeitpunkt?

Demente Angehörige ins Pflegeheim?

Rockwinkeler Landstraße 3
28355 Bremen-Oberneuland
Telefon (04 21) 2 78 10

Wir beraten Angehörige
und Betroffene
zum Thema Demenz.
AufWunsch auch gerne
bei Ihnen zuhause!

Kattenturmer Heerstraße 139
28277 Bremen-Kattenturm
Telefon (04 21) 620 66 50
www.seniorengemeinschaft-kattenturm.de

Wir haben uns im Laufe der letzten Jahre einen sehr guten
Ruf in der Betreuung und Pflege von dementiell erkrankten
Senioren erworben.

Bei uns erhalten Sie fachkundige Beratung durch aufge-
schlossenes und speziell qualifiziertes Personal auch für
begleitende Angehörige.

Gnesener Straße 6
28237 Bremen-Gröpelingen
Telefon (04 21) 22 25 80
www.haus-seewenje.de

Alfred-Faust-Straße 1
28277 Bremen-Obervieland
Telefon (04 21) 333 25 80
www.haus-oland.de
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Das ist eine besondere Sozialhilfeleistung,
die den grundlegenden Bedarf für den
Lebensunterhalt älterer sowie dauerhaft
komplett erwerbsgeminderter Personen
sicherstellt. Hierbei werden weder Kinder
noch Eltern zum Unterhalt herangezogen.

Wer kann diese Leistungen erhalten?
Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt

in der Bundesrepublik Deutschland, die
das 65. Lebensjahr vollendet haben oder
die das 18. Lebensjahr vollendet haben
und unabhängig von der jeweiligen
Arbeitsmarktlage aus medizinischen
Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert
sind. Der Bezug einer Rente wird nicht
vorausgesetzt. Anspruch auf Leistungen
haben Personen, die ihren Lebensunter-
halt nicht aus eigenem Einkommen und
Vermögen bzw. aus dem Einkommen und
Vermögen des nicht getrennt lebenden
Ehegatten oder des eheähnlichen Lebens-
partners, soweit es deren Eigenbedarf
übersteigt, bestreiten können.
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Zur zeitweisen Entlastung Angehöriger,
als Ergänzung zur häuslichen Pflege und
zur Vermeidung einer Heimunterbringung
hat sich die sog. Tagespflege etabliert.
Ein Fahrdienst holt die Tagespflegegäste
zu Hause ab und bringt sie nachmittags
zurück. In der Einrichtung erfolgt je nach
Bedarf die erforderliche Pflege, Betreuung,
Gesundheitssorge, auch gemeinschaftiche
Aktivitäten. Zuschüsse der Pflegekassen
zusätzlich zum bereits gezahlten Pflege-
geld bzw. bereits vorhandenen Pflege-
sachleistungen erleichtern die Nutzung
dieser Hilfe. Infos beim Referat Ältere
Menschen, Frau Wegener, � 361-2886.
Folgende Institutionen übernehmen
derzeit diesen Dienst:
Tagespflege-Anbieter

Bremen Ost

AWO Tagespflege Vahr, Berliner Freiheit 9c,

28327 Bremen, � 46803-20 oder -21

AWO Tagespflege Arbergen, Hermann-Osterloh-

Str.117, 28307 Bremen, � 48908-126 oder -123

Tagespflege Oberneuland, Oberneulander

Landstr. 59, 28355 Bremen, � 2585543

Tagespflege Haus Sonnenschein, Mahndorfer

Heerstr. 20b, 28307 Bremen, � 4854645

Advertus Tagespflege ›Leib und Seele‹

Paul-Singer-Str. 3, 28329 Bremen, � 330057-0

Egestorff-Stiftung, Tagespflege

Stiftungsweg 2, 28325 Bremen,

� 4272-121 oder -159

Bremen West

Sozialwerk der freien Christengemeinde,

Tagespflege, Schwarzer Weg 92D, 28239 Bremen,

� 6190-185 oder -186

Sozialwerk der freien Christengemeinde,

Tagespflege, Ellerbuschort 16, 28719 Bremen

� 64900-385 oder -380

Sozialwerk der freien Christengemeinde,

Tagespflege, Oslebshauser Landstr. 18,

28239 Bremen, � 3360750

AWO Tagespflege, Ella-Ehlers-Haus

Dockstrasse 20, 28237 Bremen, � 6187223

Bremen Nord,

Stiftungsdorf Haus Blumenkamp, Tagespflege,

Billungstrasse 21, 28759 Bremen, � 6268140

Sozialwerk der freien Christengemeinde,

Tagespflege, Zur Vegesacker Fähre 47–51,

28757 Bremen, � 64900381

Friedehorst Tagespflege ›Carpe Diem‹

Rotdornallee 64, 28717 Bremen, � 63819940

Bremen Süd

Caritas-Altenzentrum St.Michael, Tagespflege

Kornstrasse 383, 28201 Bremen, � 8779318

Sozialwerk der freien Christengemeinde,

Tagespflege, Große Johannisstr. 135,

28199 Bremen, � 506090

Bremen Mitte

Tagespflege Gesundheitszentrum Mitte

Friedrich-Karl-Str. 22, 28205 Bremen, � 43772213

ASB Haus am Osterdeich, Tagespflege

Osterdeich 136, 28205 Bremen, � 4996-0

Tagespflege
für ältere Menschen Finanzen,

Vorsorge, Rechtliches

Finanzielle Grundsicherung

Soziale Sicherheit hat eine Lobby

Interessenverband der
Behinderten, Rentner,
Sozialversicherten
www.vdk.de/niedersachsen-bremen

Für Mitglieder in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten
Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen e.V.

Rechtsschutzabteilung Bremen
Am Wall 56/57, 28195 Bremen

Telefon (04 21) 1 65 48 17, Fax (04 21) 3 01 58 26

� Rat � Hilfe � Rechtsschutz

In welcher Höhe kann man
Grundsicherung bekommen?

Der für den Antragsberechtigten gelten-
der Regelsatz, plus angemessener Aufwen-
dungen für Unterkunft und Heizung (bei
nicht getrennt lebenden Ehegatten und
eheähnlichen Partnerschaften jeweils antei-
lig), ggf. anfallende Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge und für Schwerbe-
hinderte G zusätzlich 17 % des Regelsatzes.

Die zuständigen Sozialzentren vom Amt
für Soziale Dienste und die Beratungsstel-
len der Deutschen Rentenversicherung
nehmen die Anträge entgegen, beraten und
unterstützen bei der Antragstellung.
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Bei jedem Menschen kann ein Unfall, eine
Krankheit oder eine seelische Krise dazu
führen, dass man auf eine Betreuung
angewiesen ist. Wer aber darf dann für Sie
Unterschriften leisten oder Entscheidun-
gen treffen, bzgl. Gesundheit, Vermögen,
Wohnort oder die Lebensgestaltung?

Sogar Ehegatten oder Kinder können
nur mit Vollmachten für Sie tätig werden.
Daher ist es wichtig, sich Gedanken über
die Vorsorge zu machen und rechtzeitig
mit Vertrauten darüber zu sprechen. Für
diese Art Vorsorge gibt es im Wesentli-
chen drei Möglichkeiten:

Vor Erteilung der Vollmacht sollte man
sich darüber im Klaren sein, welche Per-
son des absoluten Vertrauens bevollmäch-
tigt werden soll und ob diese Person dazu
willens und in der Lage ist. Kommt die
Vorsorgevollmacht zum Tragen, so wirkt
sie auf Dauer und kann von Außenstehen-
den nicht angegriffen werden. Beim
geringsten Zweifel an der dauerhaften
Zuverlässigkeit der/des Bevollmächtigten
sollte besser eine Betreuungsverfügung
gewählt werden, da gesetzliche Betreuer
der staatlichen Kontrolle unterliegen.
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sofern Erben oder Vermächtnisnehmer
feste Beträge zugewendet werden sollten.
Dazu sollte anwaltlicher Rat in Anspruch
genommen werden.

So genannte Patchwork-Familien finden
sich häufig konfrontiert mit dem Pflicht-
teilsrecht von Kindern und Ehegatten.
Eine gute Testamentsgestaltung kann hier
helfen. Dies gilt ebenso, wenn Erblasser
lange gepflegt wurden. Ist die pflegende
Person ein anspruchsberechtigter Erbe, so
kann dieser später einen Ausgleich von
den übrigen Erben beanspruchen. Ist die
pflegende Person jedoch kein Erbe, sollte
bereits im Testament ein Ausgleich für die
Pflege vorgesehen werden.

Deshalb kümmern Sie sich rechtzeitig
um ihr zu hinterlassendes Erbe, bevor es
andere tun. Ein sorgfältig formuliertes
Testament erspart manchen Kummer und
Sie können sich beruhigt Ihres Lebens
erfreuen.

Die Vielzahl von Änderungen sind für
›Normalbürger‹ nicht leicht zu überblicken,
deshalb sollte anwaltlicher und steuerli-
cher Rat in Anspruch genommen werden,
wenn ein Testament errichtet oder eine
Schenkung veranlasst werden soll.

Gudrun Winkelmann

Das neue Erbrecht und Erbschaftsteuer-
recht sind Anfang 2010 in Kraft getreten.
Die Änderungen sind vielfältig, sie betref-
fen u. a. das Pflichtteilsrecht, dessen Stun-
dung gegenüber gesetzlichen Erben, Ver-
jährung von Pflichtteilsansprüchen,
Ausgleichung von Pflegeleistungen eines
gesetzlichen Erben, Anrechnung von
Schenkungen zu Lebzeiten auf Erb- und
Pflichtteil, Stufenmodell für die Anrech-
nung von Schenkungen, Übertragung von
selbstgenutzten Eigenheimen, Neuerungen
für die Bewertung von Immobilien und
Betrieben usw.

Zu berücksichtigen ist künftig, dass
auch große Vermögen zu Lebzeiten von
den Erblassern – nach Testamentserrich-
tung – vermehrt aufgebraucht werden
müssen, wenn für die Betroffenen umfang-
reiche Pflegeleistungen notwendig werden.
Das so reduzierte Erbe passt häufig nicht
mehr zur Anordnung im Testament,

Das neue Erbrecht 2010 Betreuungsangelegenheiten

Die Vorsorgevollmacht

Gudrun
Winkelmann

R E C H T S A N W Ä L T I N
Allgemeinanwältin, erneut zertifiziert

Antje
Horr

R E C H T S A N W Ä L T I N
Familienrecht

in Bürogemeinschaft mit

Hamburger Straße 199
28205 Bremen
Tel: 0421/4095700
Fax: 0421/40 95701
mail@winkelmann-recht.de
www.winkelmann-recht.de
www.afterBusiNet.de

Beratung in allen Rechtsfragen u.a.
Erbrecht u. Testamentsgestaltung
Schenkungen u. Verträge
Vorsorgevollmachten und Pflege
Patientenverfügungen
Regelungen für Lebenspartner

In der Praxis werden häufig Vollmachten
nicht anerkannt, die nur von Vollmacht-
geber/in und -nehmer/in unterzeichnet
sind. Daher sollte der Arzt des Vertrauens
in der Vorsorgevollmacht schriftlich
bestätigen, das der/die Vollmachtgeber/in
zum Zeitpunkt der Vollmachterteilung
seinen/ihren Willen noch tatsächlich aus-
drücken konnte. Sollen Angelegenheiten
zu Immobilien geregelt werden, so muss
dieses vor einem Notar geschehen. Inhalt-
lich unterscheiden sich Vorsorgevollmacht
und Betreuungsverfügung nicht. Voll-
machtgeber/in und -nehmer/in müssen
mit vollem Namen, Geburtsdatum und
Adressen.
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Es sollte genau überlegt sein, welche
Angelegenheiten in die Vollmacht aufge-
nommen werden, das sind vor allem die
Bereiche Vermögen, Behörden- und Ver-
tragsangelegenheiten, Postvollmacht, Auf-
enthaltsbestimmungsrecht, Gesundheit
inkl. der Einwilligung in operative Eingrif-
fe oder den Abbruch lebensverlängernder
Maßnahmen. Auch sehr individuelle
Wünsche können in die Vollmacht aufge-
nommen werden, wie die Fortsetzung
bisheriger Zuwendungen an Verwandte,
Freunde oder gemeinnützige Einrichtun-
gen. Wichtig sind Festlegungen, ab wann
die Vollmacht wirksam werden soll, und

die Wirksamkeit der Vollmacht über den
Tod hinaus. So bleibt ein Bevollmächtigter
noch handlungsfähig, bis ein Erbschein
ausgestellt wurde.

Für alle Vorsorgeformen gilt, die festge-
legten Regelungen jährlich zu bestätigen,
damit der aktuelle Wille des Betroffenen
dokumentiert ist und nicht auf ein mehre-
re Jahre altes Schriftstück zurückgegriffen
werden muss, welches evtl. eingetretene
Veränderungen nicht berücksichtigt.

Neben der vorgenannten Vorsorgevoll-
macht gibt es die Betreuungsverfügung.
Dazu muss ein Verfahren durch das
zuständige Amtsgericht eingeleitet wer-
den. Im üblichen Betreuungsverfahren, in
dessen Verlauf es Betreuungsbehörde oder
Amtsgericht überlassen ist, eine/n Betreu-
er/in vorzuschlagen und durch das
Amtsgericht bestellen zu lassen, kann im
Vorfeld durch den Betroffenen das
Wesentliche selber festgelegt werden.

Weniger bezahlen heißt nicht,
weniger geliebt zu haben

Urnenbestattung

888,– €*
Erdbestattung

999,– €*
Seebestattung

1666,– €*
• Individuelle

Trauerbegleitung
• Bestattungsvorsorge
• Transparente Preise

B E S TAT T U N G E N

V IALD I E
SERIÖSE BESTATTUNGEN
Z U N I E D R I G P R E I S E N

Insbesondere welche Vertrauenspersonen
als Betreuer/innen eingesetzt werden. Das
Gericht und der/die dann eingesetzte
Betreuer/in sind an die Wünsche des Voll-
machtgebers eng gebunden. Außerdem
kann die Betreuungsverfügung mit einer
Patientenverfügung verknüpft werden und
ist dann zwingend zu beachten. Der/Die
Betreuer/in unterliegt während der Betreu-
ung gerichtlicher Kontrolle. In Betreu-
ungsverfügungen können u. a. Bestim-
mungen für das persönliche Lebensumfeld,
evtl. geplante Zuwendungen an Dritte,
Anweisungen zur Heilbehandlung und
Unterbringung vorab geregelt werden.
Besondere Formvorschriften bestehen
nicht, man kann sich von einem Notar
beraten und es beurkunden lassen, muss
dies aber nicht zwingend.

Die schriftlich abgefasste Betreuungs-
verfügung kann einer Person des Vertrau-
ens übergeben werden, die im Betreuungs-
fall zur Abgabe an das Vormundschafts-
gericht verpflichtet ist. (Eine unterschrie-
bene Ausfertigung der Betreuungsverfü-
gung sollte zudem auch bei den persönli-
chen Unterlagen aufbewahrt werden.) Das
erfolgt nur, wenn eine psychische Erkran-
kung oder Behinderung vorliegt, die zur
Folge hat, dass eigene Angelegenheiten
nicht mehr selbst besorgt werden können.

Sie reguliert den Willen für medizinische
Behandlungen und sollte zusätzlich zur
Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfü-
gung verfasst werden, weil weder ein/e
Betreuer/in noch ein/e Bevollmächtigte/r
allein Entscheidungen über medizinische
Maßnahmen oder einen Behandlungsab-
bruch treffen dürfen. Die Patientenverfü-
gung dient dazu, Zweifel am mutmaßli-
chen Willen des Patienten/der Patientin
auszuschließen. Deshalb sollten die
Erklärung möglichst detailliert und hand-
schriftlich abgefasst sein. Es ist empfeh-
lenswert, die Ausgestaltung der Patienten-
verfügung möglichst mit einem Arzt/
Hausarzt oder einer Ärztin/Hausärztin zu
besprechen und unterschreiben zu lassen.

Für alle Vorsorgeformen gilt, die festge-
legten Regelungen vor Inkrafttreten jähr-
lich zu bestätigen. So ist gewährleistet,
dass der aktuelle Wille des Betroffenen
dokumentiert ist und nicht auf ein mehre-
re Jahre altes Schriftstück zurückgegriffen
werden muss, welches eventuell eingetre-
tene Änderungen nicht berücksichtigt.
Einzelheiten regelt seit dem 01.09.09 das
neue Gesetz zur Patienten-Verfügung.
www.patientenverfuegung.de
und für den letzten Weg:
www.bremen.de/lebenssituationen/
sterbefall

Die Betreuungsverfügung

Die Patientenverfügung

Wir stehen Ihnen bei in einer Zeit,
wo nur noch Erinnerung bleibt.

VIALDIE · Westerstraße 118
28199 Bremen · Tel.: 52 62 99 44

*zzgl. kommunaler Gebühren
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Schwerbehinderte sind nach dem Gesetz
Personen, die körperlich, geistig oder see-
lisch behindert sind. Jeder Schwerbehin-
derte sollte einen amtlichen Schwerbehin-
dertenausweis besitzen, dessen Gültigkeit
in der Regel fünf Jahre beträgt. Es ist
unerheblich, ob die Behinderung angebo-
ren, durch Unfall erlitten oder altersbe-

dingt ist. Festgestellt
wird der Grad der
Behinderung durch
die Hauptfürsorge-
stelle, wo auch der
Schwerbehinderten-
ausweis beantragt
und ausstellt wird.
Auskünfte erteilen
auch die Sozialdien-
ste für ältere Men-
schen.

Je nach Grad und
Art der Behinderung
besteht Anspruch
auf Hilfen und Ver-
günstigungen nach
dem Schwerbehin-
dertengesetz, als
Nachteilsausgleiche:
Parkerleichterung
für außergewöhnlich
Gehbehinderte,

Schwerbehindertenausweis Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer/
Umweltzone, Nachteilsausgleiche im Flug-
verkehr im innerdeutschen Reiseverkehr
mit den deutschen Fluggesellschaften,
Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer,
steuerlicher Nachteilsausgleich wg. außer-
gewöhnlicher Belastungen, Befreiung
von der Rundfunkgebührenpflicht und
ggf. unentgeltliche Beförderung im öffent-
lichen Personenverkehr.

Hauptfürsorgestelle,
Friedrich-Rauers-Straße 26,
28195 Bremen � 361-5541,
Sprechzeiten: Mo.–Do. 10–12 Uhr

Seit 2008 wurden die Leistungen ausge-
weitet. Einige der aktuellen Leistungen
sind auf den vorherigen Seiten bei ›Woh-
nen und Pflegen‹ dargestellt worden. Hier
folgen die anderen Bestimmungen als
Kurzfassung:

Schnellere Bescheide: Wer Pflegeleistun-
gen beantragt, muss spätestens nach fünf
Wochen von seiner Pflegekasse einen
Bescheid erhalten. Liegt der Pflegebedürf-
tige im Krankenhaus, in einer Reha-Kli-
nik, im Hospiz oder wird in der Sterbe-
phase zu Hause versorgt, muss die Kasse
innerhalb einer Woche entscheiden. Inner-
halb von zwei Wochen muss ein Bescheid

Die Pflegereform

vorliegen, wenn ein Angehöriger die halb-
jährige Pflegezeit beantragt hat.

Pflegezeit: Arbeitnehmer können zehn
Tage unbezahlten Pflegeurlaub nehmen,
wenn ein Angehöriger pflegebedürftig
wird. Außerdem haben sie einen
Anspruch auf ein halbes Jahr unbezahlte
Pflegezeit und können danach auf ihre
Stelle zurückkehren. Ausgenommen sind
Arbeitnehmer in kleinen Betrieben mit 15
und weniger Beschäftigten.

Ersatzpflege: Eine Ersatzpflege für die
Dauer eines Urlaubs oder einer Krankheit
von bis zu vier Wochen (sog. Verhinde-
rungspflege) wird erstmals nach einem
halben Jahr, nach Beginn der Pflege
gewährt, danach jedes Jahr einmal.

Senioren-WG: Alte Menschen, die in
einer Wohngemeinschaft betreut werden,
können ihre jeweiligen Ansprüche auf
Pflegeleistungen zusammenfassen lassen
(›poolen‹), um gemeinsam eine Pflegekraft
zu beschäftigen, die sich um alles küm-
mert.

Beratung: Angehörige und Pflegebe-
dürftige können sich an Beratungsstellen
von Verbänden, Kommunen oder Kran-
kenkassen wenden und haben darüber
hinaus Rechtsanspruch auf individuelle
Beratung und Begleitung über die gesamte
Dauer der Pflegebedürftigkeit. Ein Fallma-
nager (Pflegeberater) soll bei der Organi-
sation der Pflege helfen.

Infos unter 06155 848100 oder www.friedwald.de
FriedWald GmbH . Im Leuschnerpark 3 . 64347 Griesheim
Tel. 06155 848–100 . Fax 06155 848-111 . info@friedwald.de

Sorgen Sie vor und lernen Sie
den FriedWald Hasbruch
bei einer Waldführung kennen

Kontrollen: Heime und Pflegedienste
sollen ab 2011 jedes Jahr unangemeldet
kontrolliert werden. Bis dahin wird jedes
Heim mindestens einmal geprüft. Die
Berichte werden seit 2009 in verständ-
licher Form veröffentlicht.

Kostenlose Rechtsberatung

Wenn Ihnen eine wichtige Rechtslage
unklar ist und Sie finanziell nicht in der
Lage sind, einen Rechtsanwalt zu befra-
gen, haben Sie Anspruch auf kostenlose,
öffentliche Rechtsberatung. Rechtsrat
wird an Ort und Stelle gegeben. Die
finanzielle Bedürftigkeit muss nicht zuvor
amtlich bescheinigt zu werden, jedoch
muss das Bruttofamilieneinkommen an-
gegeben werden. Beratung erhält, wer im
Land Bremen wohnt oder arbeitet.

Die öffentliche Rechtsberatung erfolgt
auf fast allen Gebieten, mit Ausnahme



Älter werden
I N B R E M E N 65

Im Alter selbstbestimmt leben – wer
möchte das nicht! Egal, ob im eigenen
Zuhause oder in der Gemeinschaft einer
Senioren-Einrichtung – das Therapeuti-
sche Rehabilitationsteam hilft Ihnen
dabei. Ebenso wie die Bewohner/innen in
den Häusern der Bremer Heimstiftung
können auch alle anderen dieses Angebot
individuell in Ihrem Zuhause beanspru-
chen. Das Team besteht aus Psychologen,
Ergotherapeuten und Physiotherapeuten
und unterstützt Sie im ganzheitlichen
Konzept. Grundlagen sind die aktuellen
Erkenntnisse der Rehabilitation, nach
individueller Beratung. Infos � 2434-0

Für Menschen, die das Haus nicht mehr
verlassen können, war es bisher ein Pro-
blem, sich eine entspannende Massage zu

gönnen. Mobile Massagedienste und
selbstständige Physiotherapeuten schaffen
Abhilfe und kommen ins Haus. Mancher
kann seine Füße nicht mehr selber pfle-
gen, wofür es zahlreiche ambulante Fuß-
pfleger/innen in der Stadt gibt, die gerne
zu Ihnen nach Hause kommen. Für die
Ganzkörpermassage wird eine mobile
Liege mitgebracht, auf der in 20 bis 60
Minuten direkt die Haut massiert wird.
Für Bettlägerige ist es besonders wichtig,
durch Massagen im Bett in Bewegung
gehalten zu werden, um weiterhin körper-
liche Reize zu erhalten. Durch Massagen
werden Kontrakturen und Kreislaufkrisen
vermieden, was sich unbedingt lebensver-
längernd auswirken kann.
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arbeitsrechtlicher, sozialversicherungs-
rechtlicher und steuerrechtlicher Fragen,
durch Auskunft und Unterstützung in
Rechtsangelegenheiten. Die Berater sind
sog. Volljuristen und sind wie folgt zu
erreichen:

Arbeitnehmerkammer Bremen
Bürgerstraße 1/Ecke Violenstraße,

� 3630173
info@arbeitnehmerkammer.de
www.arbeitnehmerkammer.de

Geschäftsstelle Bremen Nord,
Lindenstraße 8, � 6669500

Anwaltszentrale des Bremischen
Anwaltsvereins für Bremer Einwohner mit
geringem Einkommen

Die Anwaltszentrale gewährt Beziehern
niedriger Einkommen ebenfalls kostenlose
Rechtsberatung. Sie vermittelt darüber
hinaus dem Ratsuchenden einen Anwalt.
Die gebührenfreie Rechtsberatung umfasst
die Erteilung eines Rats oder einer Aus-
kunft und der darüber hinausgehenden
Rechtsbesorgung einschließlich eines even-
tuellen Antrages auf Bewilligung der
gerichtlichen Prozesskostenhilfe.

Gerichtshaus (Neubau),
Ostertorstraße 25, Zimmer 007,
28195 Bremen, � 21778,
Sprechzeiten: Mo, Mi., Do. 16–17 Uhr

Schuldnerberatung

Bremen-Nord: Amtsgericht/Haus B
Landrat-Christians-Straße 65a–69,
28779 Bremen
Sprechzeiten: Do. 14–15.30 Uhr

Wer überschuldet ist und nicht mehr weiß,
wie es weitergehen soll, kann sich kosten-
los beraten lassen, um zu versuchen, sich
langfristig zu entschulden, ggf. mittels
einer Privat-Insolvenz.

Schuldnerberatungsstelle der
Paritätischen Dienste

Waller Herrstraße 58, 28217 Bremen,

� 3965027
Schuldnerberatung der AWO

Am Rabenfeld 10, 28757 Bremen,

� 667003
Schuldnerberatung
Caritasverband Bremen e.V.

Georg-Gröning-Straße 55,
28209 Bremen, � 33573-102

Diakonie – Schuldnerberatung
Bürgermeister-Smidt-Straße 82, 28195
Bremen, Telefon 15575
Solidarische Hilfe e.V.
Schuldnerberatung Kornstraße 13,
28201 Bremen, Telefon 504035

Zu Hause unterstützt
vom Therapeutischen
Rehabilitationsteam

Heilpraktikerin
Heike Dräger

Behandlung u.a. von Kopf- und
Gelenkschmerzen, Neuralgien, Band-
scheiben-, Knie-, Schulter-, Nacken-,
Ischias- und Hüftbeschwerden, sowie
Problemen nach operativen Eingriffen

Termine nach Vereinbarung
Am Schwarzen Meer 43

28205 Bremen

 0421 - 43 60 86 30

Praxis für Osteopathie
in Bremen-Peterswerder

www.OSTEOPATHIE-Draeger.dewww.OSTEOPATHIE-Draeger.de

Massage und Fußpflege
zu Hause

Ernährung
und Gesundheit
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sorgen, dass bei Ihrer Ankunft zu Hause
alles vorbereitet ist.

Der Sozialdienst unterstützt Sie unter
anderem bei der Beauftragung eines geeig-
neten Pflegedienstes oder vermittelt eine
Haushaltshilfe und Hilfsmittel, die Ihnen
den Alltag wesentlich erleichtern. Sind
ambulante Hilfen nach Ihrer Kranken-
hausentlassung nicht ausreichend, wird
Ihnen bei der Suche eines Kurzzeitpflege-
bzw. Heimplatzes geholfen. Zu jeder
Maßnahme müssen Sie mit Ihrer Unter-
schrift einwilligen, inkl. bei der Verlegung
in ein Heim Ihrer Wahl. Auch bezüglich
der Pflegeversicherung, Sozialhilfe oder
bei Problemen im Zusammenhang mit
Ihrer Betreuung, steht ihnen der Sozial-
dienst des jeweiligen Krankenhauses gerne
zur Verfügung. Nicht abwarten, recht-
zeitig anfragen.

Kennen Sie das Gefühl, ganz allein auf der
Welt zu sein mit Ihrer Krankheit oder der
Krankheit von Angehörigen? Mit Ihrem
Schmerz über den Tod eines geliebten
Menschen? Dann kann eine Selbsthilfe-
gruppe das Richtige für Sie sein. Dort
treffen sich Menschen mit ähnlichen Pro-
blemen. Sie finden offene Ohren für Ihr
Anliegen, Unterstützung und Beratung.
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zu lassen. Wir haben an dieser Stelle vier
Adressen für Sie abgedruckt. Diese und
weitere Adressen finden Sie auch unter
www.seniorenlotse.bremen.de.
Unabhängige Patientenberatung
UPD GmbH

Braunschweiger Straße 53 b,
28205 Bremen, bremen@upd-online.de

� 6991861, Mo, Di, Mi u. Fr 10–13
Uhr, Do 15–19 Uhr

Unabhängige Patientenberatung Bremen
Richard-Wagner-Straße 1a,
28209 Bremen, kontakt@
patientenberatung-bremen.de

� 3477374, Mo–Mi 9–15 Uhr, Do
14–19 Uhr, Fr 9–13 Uhr

Wenn für die Zeit nach
Ihrem Krankenhausaufent-
halt vieles geregelt werden
muss, wenden Sie sich bitte
an die Mitarbeiter/innen des
Sozialdienstes. Diese kön-
nen für Sie tätig werden,
zusammen mit dem Ärzte-
und Pflegeteam, und hof-
fentlich rechtzeitig dafür

Insgesamt sind Sie mit den Leistungen
Ihres Pflegedienstes recht zufrieden, Sie
kennen die Pflegekräfte bereits ganz gut
und alles läuft regelmäßig. Doch es gibt
ein, zwei Dinge, die Sie stören. So kommt
die Pflegeperson regelmäßig unpünktlich
oder Sie haben keinen Einblick in Ihre
Dokumentationsmappe …

Bei Fragen und Problemen bezüglich
Ihres Pflegedienstes ist es besser, sich von
unabhängigen, offiziellen Stellen beraten
zu lassen, zumal die Beratungen hier fast
immer kostenlos sind, wie in den Dienst-
leistungszentren. In Bremen gibt es eine
Vielzahl von Möglichkeiten, sich beraten

Pflegeberatung

Selbsthilfegruppen
Unser Angebot:

Stationäres Pflegeheim für ältere mehrfachbeeinträchtigte
suchtkranke Menschen.

Wohnheim der Eingliederungshilfe für ältere Suchtkranke.

Ambulant Betreutes Wohnen für ältere Suchtkranke.

Seit über 35 Jahren
in der Hilfe für
suchtkranke Menschen tätig!

Christliches Reha-Haus Bremen e.V. Nähere Informationen erhalten Sie unter
Kattenturmer Heerstraße 156 Tel. 0421 / 87 18 92 94 • Herr Schmitt
28277 Bremen wolfgang.schmitt@chr-reha-haus.de

Sozialdienst im
Krankenhaus

Für nachstationäre Versorgung

Fon (0421) 347-0
info@sjs-bremen.de
www.sjs-bremen.de
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Die Erfahrungen der anderen sind manch-
mal der größte Nutzen. Jede/r kann
zudem selber eine Selbsthilfegruppe grün-
den. Das Gesundheitsamt Bremen vermit-
telt Selbsthilfegruppen und fördert diese.

� 361-15651, E-Mail: hartmut.stulken
@gesundheitsamt.bremen.de

� 4988634 Netzwerk Selbsthilfe,
Faulenstraße 31, www.selbsthilfe-wegweiser.de
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Generell sollten frische saisonale und
regionale Produkte bevorzugt werden,
empfiehlt die Ernährungsberatung der
Verbraucherzentrale Bremen. Frisches
Obst und Gemüse enthalten in der Regel
mehr Vitamine als weit transportierte
oder gelagerte Produkte. Doch nicht bei
allen Produkten ist ohne weiteres klar,
wann sie Saison haben. Die fruchtige Sai-
son beginnt mit Rhabarber im April und
endet mit Quitten im November. Beim
Gemüse ist die saisonale Lücke kleiner:
Grünkohl hat bis Februar Saison und ab
März gibt es schon wieder heimischen
Spinat.

Zudem empfiehlt sich, öfter fleischlos
zu essen. Lieber weniger und dafür besse-
re Qualität, denn es müssen sieben Kalori-
en pflanzlicher Futtermittel aufgewendet
werden, um eine Kalorie tierischer
Lebensmittel zu erzeugen. Hinzu kommen
die schädlichen Abgase aus den Großtier-
mägen.

Generell wird empfohlen, verstärkt
Lebensmittel zu verzehren, die geringfügig
vorverarbeitet sind. Lebensmittel vom
Wochen- bzw. Bauernmarkt sind nicht
unbedingt teurer als Produkte aus dem
Supermarkt. Günstiger als vorproduzierte
Produkte vom Discounter sind sie allemal.
Einkaufsmöglichkeiten für regional

erzeugte Lebensmittel können bei der Ver-
braucherzentrale: Di. von 10–13 Uhr und
Do. von 14–16 Uhr unter � 1607754
erfragt werden.

Wer aber nicht mehr selber für das warme
Mittagessen einkaufen möchte, dem ste-
hen die Angebote etlicher Menudienste
zur Auswahl. Deren Zubereitungs- und
Warmhaltetechniken sind inzwischen sehr
verfeinert und verbessert worden. Auch
werden Probe-Menüs offeriert, um zu
testen, wie es schmeckt und wie sich die
Lieferungen in den Alltag integrieren
lassen.

Für viele ältere sowie (zeitweise oder
dauerhaft) wohnungsgebundene Men-
schen sind diese Essensdienste ein will-
kommener Service, auf den sie nicht mehr
verzichten mögen.
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Im Alter lässt das Seh- und Hörvermögen
als ganz natürliche Konsequenz von Ver-
schleißerscheinungen und verlangsamten
Erneuerungsprozessen nach. Viele ältere
Menschen bemerken diesen Prozess gar
nicht, weil er sich schleichend einstellt,
sukzessive während des Alltags. Wenn
plötzlich die Lust an geselligen Treffen
oder am gemeinsamen Fernsehschauen
vergeht, könnte dies ein Anzeichen dafür
sein. Das Gespräch der Mitmenschen, die
gerade bei Gruppentreppen oftmals
durcheinander reden, kann in einem ein-
heitlichen Rauschen untergehen, in dem
die einzelnen Stimmen nicht mehr heraus-
gefiltert werden können. Beim Fernsehen
kommt erschwerend hinzu, dass man die
heutzutage sehr schnellen Bildfolgen mit
den Augen erfassen muss, um der Film-
handlung folgen zu können.

Dabei lässt sich bei rechtzeitiger Vor-
sorge dem kontinuierlichen Leistungsab-
fall der Sinnesorgane begegnen. Hörgeräte
zum Beispiel sind heute derart unschein-
bar, dezent und individuell einstellbar,
dass sie kaum auffallen und den jewei-
ligen Bedürfnissen angepasst werden
können. Das Problem der Rauschunter-
drückung und der gezielten Stimmwahr-
nehmung ist bei heutigen Geräten weit-
gehend regelbar.

Auch für die Augen gibt es mittlerweile
sehr moderne Methoden. Von Trifocal-
brillen für Weit- und Nahsicht gleicher-
maßen, über Phototropbrillen, die sich der
Lichtempfindlichkeit automatisch anpas-
sen, bis zu neuen intelligenten Linsen, die
bei einer Operation eingesetzt werden, ist
alles möglich. Wichtig ist, dass man sich
nicht scheut, sich rechtzeitig der moder-
nen Geräte zu bedienen, um nicht die
Lust an der Geselligkeit zu verlieren und
dadurch zu vereinsamen.

Manuel Dotzauer

›Stationäre‹ oder ›offene‹ Mittagstische
findet man in Altenbegegnungszentren,
Altentagesstätten und Altenheimen. In
Gesellschaft mit anderen zu speisen,
macht nicht nur mehr Freude, sondern
schafft auch Kontakte. Es schmeckt bes-
ser, wenn man zusammen mit anderen
isst. Um einen geeigneten ›stationären
Mittagstisch‹ zu finden, sollten Sie bei den
Senioreneinrichtungen Ihrer Umgebung
nachfragen. Oder Sie treffen sich mit
Bekannten in Gaststätten, die günstig-gute
Mittagessen anbieten. Natürlich kann
man sich das Essen auch liefern lassen,
um es zu Hause gemeinsam einzunehmen
und dabei zu plaudern. Guten Appetit.

Hörgeräte erhalten Kontakte Essen was Saison hat

›Essen auf Rädern‹

Mittagstisch
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1. Bedarfsgerechte Kalorienzufuhr
2. Aufnahme lebensnotwendiger

Nährstoffe
3. Ausreichend Calcium
4. Ausreichend Ballaststoffe
5. Vielseitige und abwechsungsreiche

Lebensmittelauswahl
6. Regelmäßig essen
7. Ausreichend trinken
8. Nährstoffschonend zubereiten
9. Geschmackvoll würzen

10. Sich bewegen bringt Segen!

70 Anze ige

Wer darüber nachdenkt, sein Essen von
einem Menüdienst bringen zu lassen statt
selbst zu kochen, sollte sich über die ver-
schiedenen Möglichkeiten informieren.
In vielen Städten gibt es mehrere Anbieter
dieser Dienstleistung – öffentliche und
private. Die Unterschiede liegen wie so oft
im Detail.
Darauf sollten Sie achten
Ein unabhängiges Institut hat eine ›Check-
liste Essen auf Rädern‹ erstellt, die Ver-

brauchern bei der Suche nach einem
geeigneten Mahlzeitendienst helfen soll.
Nach verschiedenen Kriterien sind Fragen
formuliert, anhand derer die Interessier-
ten die Mahlzeitendienste vergleichen und
auf den Prüfstand stellen können. Gibt es
die Möglichkeit, ein Menü unverbindlich
zu bestellen? Bietet der Menüdienst eine
Kunden- und Ernährungsberatung an?
Aus welchem Menüangebot kann der
Kunde wählen? Wie ist die Qualität der
Speisen?
Dienstleistungen der Anbieter
›Wir achten sehr darauf, dass die Kriteri-
en bei uns erfüllt und wir den Wünschen
der Tischgäste gerecht werden‹, so die ein-
heitliche Aussage der Bremer Mahlzeiten-
dienste ›apetito zuhaus‹ und ›Die Johanni-
ter‹. Je nach Bedarf bringen die beiden
Mahlzeitendienste heiße oder tiefkühlfri-
sche Menüs ins Haus. Soll das Essen heiß
gebracht werden, steht den Kunden
eine wöchentlich wechselnde Speisekarte
zur Verfügung, aus der sie täglich aus
vielen Menüs wählen können – auch am
Wochenende. Die Gerichte werden zur
Mittagszeit gebracht, auch an Wochenen-
den und Feiertagen.

Alle, die lieber spontan entscheiden,
wann und welches Menü sie essen möch-
ten, können aus über 200 tiefkühlfrischen
Menüs ihr Lieblingsessen wählen.
Zur gewünschten Zeit kann das Essen

Tel. 04 21-790 38 88

Mit allem, was das Herz begehrt:

Leckere Menüs aus erntefrischen Zutaten

Zur Mittagszeit ins Haus gebracht

Auf Wunsch jeden Tag

Große Menüauswahl in bester Qualität

Natürlich ohne vertragliche Bindung

Köstlich frisch ins
Haus gebracht
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Essen auf Rädern:

Welcher Mahlzeitendienst ist der Richtige?

Ernährungstipp:

Dr. Doris Becker,
Leiterin der apetito Ernährungsberatung

durch Erhitzen in
der Mikrowelle oder
im Backofen zu
Ende gekocht wer-
den. Neben Haus-

mannskost, Genießermenüs und regiona-
len Spezialitäten halten die Mahlzeiten-
dienste auch Angebote für besondere
Ernährungssituationen wie diabetikerge-
eignete Menüs und Schonkost bereit.

Für nähere Informationen stehen die
Bremer Mahlzeitendienste gerne zur
Verfügung:
� ›apetito zuhaus‹, � 7903888

www.apetito-zuhaus.de
� ›Die Johanniter‹ � 53696-40

Zehn Ernährungsempfehlungen
für Senioren:
›Eine abwechslungsreiche Ernährung ist
nicht nur wichtig für Gesundheit und
Wohlbefinden. Sie macht auch Freude und
bringt Lebensqualität. Hier die 10 wich-
tigsten Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE). Mit
diesen Tipps – und den köstlichen Menüs
von apetito zuhaus und den Johannitern-
sorgen Sie für Genuss und gönnen sich
selbst täglich etwas Gutes.‹



72 Wicht ige Rufnummern

� Störungsdienste Stadtwerke (swb)
Strom � 359-2249

� Gas/Wasser � 359-4460
� Fernwärme � 359-5324
� Strom Bremen-Nord � 359-2259
� Telefonauskunft � 11833
� Telefonseelsorge (bundesweit,

kostenlos,24 Stunden täglich)

� 0800-1110111, � 0800-1110222
� Telefonseelsorge

(Freie Ev. Telefonseelsorge, täglich: 8–12
und 18–22 Uhr) � 504141, � 504040

� Zahnärztlicher Notdienst � 12233

Am Hahnenkamp 6c · 28325 Bremen
Tel: 0421/421166 · Fax: 0421/429852
E-Mail: info@haus-der-blinden.de
Internet: www.haus-der-blinden.de

Unsere Konzeption ist auf die schwierige Lebensbewältigung blinder und
sehbeeinträchtigter Menschen ausgerichtet. Sehende ältere Menschen, die
der Pflege bedürfen, sind bei uns aber ebenso herzlich willkommen.
Wir bieten Ihnen:

Ein neues Zuhause in einer überschaubaren und wohnlichen Einrichtung
Ein individuell einzurichtendes Einzelzimmer mit Balkon oder Terrasse
Professionelle, bedarfsgerechte und liebevolle Pflege und Betreuung
Vielseitige und schmackhafte Mahlzeiten aus der hauseigenen Küche
Ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen und Aktivitäten

„Bei uns finden Sie Geborgenheit
und Mitmenschlickeit ”

Senioren- und Pflegeheim

� Ärztlicher Notdienst � 19292
� Ärztlicher Notdienst Bremen-Nord

� 6098063
� Deutsche Post Kundentelefon

� 01802-3333
� Deutsche Bahn Auskunft � 11861
� Feuerwehr � 112
� Fundamt Bremen � 361-10079
� Krankenwagen � 3030-2
� Opfer-Notruf Weißer Ring

� 01803-343434
� Notarzt/Rettungswagen � 112
� Notruf Polizei � 110
� Rettungshubschrauber � 3030-3



Ambulant und Stationär

www.asb-ambulante-pflege.dewww.asb-ambulante-pflege.de

Hauskrankenpflege
Altenwohn- und
Pflegeheim

Büro Mitte
04 21/5 98 01 04

Büro Nord
04 21/6 93 66 15

Büro Ost
04 21/4 17 87 11

Haus am Osterdeich
Osterdeich 136
04 21/49 96 0

Haus Herderstraße
Herderstraße 25-29
04 21/7 93 50

www.asb-bremen-altenpflegeheime.de

www.asb-ambulante-pflege.dewww.asb-ambulante-pflege.de

Altenwohn- und
Pflegeheim

Haus am Osterdeich
Osterdeich 136
04 21/49 96 0

Haus Herderstraße
Herderstraße 25-29
04 21/7 93 50

www.asb-bremen-altenpflegeheime.dewww.asb-ambuwww.asb-ambulante-pflege.de

Hauskran

Büro Mitte
04 21/5 98 01

Büro Nord
04 21/6 93 66

Büro Ost
04 21/4 17 87

www.asb-ambulante-pflege.dewww.asb-ambulante-pflege.de

Hauskrankenpflege

Büro Mitte
04 21/5 98 01 04

Büro Nord
04 21/6 93 66 15

Büro Ost
04 21/4 17 87 11

Büro Mitte
0421/5980104

Büro Nord
0421/6936615

Büro Ost
0421/4178711

Büro West
0421/69639870

www.asb-ambuwww.asb-ambulante-pflege.de

Hauskran

Büro Mitte
04 21/5 98 01

Büro Nord
04 21/6 93 66

Büro Ost
04 21/4 17 87

Hausnotruf

0421/3898202

www.asb-bremen-altenpflegeheime.de



„Wir geniessen unseren Ruhestand…

und leben so selbständig und angenehm, wie wir wollen. Die
Bremer Heimstiftung unterstützt uns dabei. Mit ihren Häusern
bietet sie individuelle Wohn- und Lebensformen in unserer Stadt.
Persönlich abgestimmte Betreuungsangebote haben uns den
Einstieg in den neuen Lebensabschnitt leicht gemacht. –
Wir sehen uns.“

Wählen auch Sie zwischen 25 attraktiven Standorten
und den differenzierten Angeboten

Wohn-Appartements auch im Rahmen des Bremer ResidenzSpar-
Programms – Wohnen mit Service – Wohnrechtserwerb – Pflege-
Appartements – Kurzzeitpflege/Tagespflege – Wohnpflegegruppen
für MS-Betroffene – Wohnpflegegruppen für Gerontopsychiatrie
und Alzheimer-Betroffene - Wohngemeinschaften für dementiell
Erkrankte.

BREMER HEIMSTIFTUNG
KundenCentrum
Marcusallee 39
28359 Bremen
Telefon: 0421 – 24 34-0
Internet: www.bremer-heimstiftung.de
E-mail: info@bremer-heimstiftung.de

Sie möchten mehr wissen - wir sind gerne für Sie da.

BREMER
HEIMSTIFTUNG

Wohnen - wo das
Leben weitergeht




